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Es war vielleicht eine der wichtigsten Tatsachen der 
letzten Zeit, daß auch ein so überzeugter Anhänger 
des freien W ettbewerbs wie der Bundeswirtschaftsmi
nister Prof. Erhard sich mit seinem energischen Pro
test gegen eine Kohlenpreiserhöhung und seiner For
derung auf Beibehaltung des gebundenen Kohlen
preises der Erkenntnis gebeugt hat, daß im Kohlen
bergbau nicht die gleichen W ettbewerbsregeln an
wendbar sind wie in der übrigen Industrie. Prof. Er
hard hat den Mut gefunden, aus dieser Erkenntnis die 
notwendige Schlußfolgerung zu ziehen. Man hat aber 
das peinliche Gefühl, daß in der Hohen Behörde aus 
diesen Erkenntnissen nicht mit der gleichen Konsequenz 
die notwendigen Schlußfolgerungen gezogen werden; 
diese können nur darin bestehen, bei dem erstmög
lichen Termin die Vertragsbestim mungen so zu än
dern, daß die wirtschaftlich unerläßliche einheitliche 
Verkaufsorganisation an der Ruhr w eiter bestehen 
bleiben kann. W enn erklärt wird, daß bis zu diesem 
Termin noch einige Zeit vergeht und daß der V er
trag inzwischen erfüllt werden muß, wozu auch poli
tische Überlegungen zwingen, so kann andererseits

darauf hingewiesen werden, daß für die Erhaltung 
des jetzigen Zustandes der § 12 des Übergangsab
kommens juristische Möglichkeiten bietet, die bis
her noch keineswegs voll ausgenutzt sind. Denn in 
diesem Paragraphen, der vor allem durch das Ein
greifen der Gewerkschaftsvertreter bei den Sdiluß- 
verhandlungen um den M ontanunion-Vertrag zustan
degekommen ist, heißt es ausdrücklich, daß Organi
sationen geschaffen werden können, auch über die 
Übergangszeit hinaus, die den Sorten- und Beschäfti
gungsausgleich und die Erhaltung der Kapazitäten 
der Bergbaubetriebe garantieren. Es wird sich in den 
nächsten M onaten zeigen, ob die inzwischen überall 
in Deutschland und auch in anderen Montanunion- 
Ländern gewonnene Erkenntnis sich durchsetzt, daß 
ohne eine zentrale Organisation an der Ruhr Stockun
gen in der Versorgung auftreten, die nicht nur die 
deutschen, sondern auch die ausländischen V erbrau
cher spüren werden, oder ob die juristischen Über
legungen den Vorrang behalten, wonach der V ertrag 
cjurchgeführt werden muß, selbst wenn die wirtschaft
liche Notwendigkeit eine andere Lösung verlangt.

Handelspolitische Entscheidungen der USA im Jahre 1955
Dr. Guenther R. Gruber, Washington

W ichtige außenhandelspolitische Entscheidungen 
in den USA sind keine einseitige Angelegen

heit der amerikanischen Regierung, sondern auch die 
Gesetzgebung hat ein gewichtiges W ort mitzusprechen. 
Da der Kongreß seine Beratungen und Beschlüsse 
jeweils in der ersten Hälfte des Jahres vornimmt, 
werden Entscheidungen auf außenhandelspolitischem 
Gebiet meistens schon in der ersten Hälfte des Jahres 
vorgenommen, so daß wir uns schon heute ein Bild 
über das Jahr 1955 machen können.

MEINUNGSBILDUNG
Nach langjährigen Vorbereitungen, vielen Studien und 
Empfehlungen — die letzte kam von der Randall- 
Commission — wurde Anfang Januar des Jahres als 
erster Gesetzesantrag in der neuen Legislaturperiode 
der sog. Trade Agreement Extension Act eingebracht, 
der neben der V erlängerung des Reciprocal Trade 
Agreement Act der amerikanischen Verwaltung Voll
machten zu reziproken Zollverhandlungen und -Sen
kungen geben sollte. W ie jedes Jah r marschierten 
auch diesmal die protektionistischen Kräfte in ver
stärkter Form vor dem Kongreß auf und versuchten, 
ihre Abgeordneten und Senatoren von den nachtei
ligen Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Produk
tions- und Beschäftigungslage in den USA zu über
zeugen. Die Protektionisten verfügen über zahlreiche 
„pressure groups“, von denen die US Tariff League 
und das sog. Strackbein Committee die beiden wir
kungsvollsten Dachorganisationen sind. Daneben 
haben sich die einzelnen Industrien, die an einer Zoll
erhöhung oder Einfuhrlimitierung interessiert sind, 
branchenweise zusammengefunden und Organisatio
nen wie das Bicycle Institute oder die Pin, -Clip &

Fasteners Association oder das W ood Screw Service 
Bureau gegründet. Es sind dies sog. „non-profit or- 
ganisations", die je  nach Größe ihrer Industrien ein 
ganzes Büro oder auch nur einen Mann zur Kon
taktpflege bei den Behörden oder beim Kongreß un
terhalten, um diese in ihrem Sinne zu beeinflussen. 
Manche Industriezweige haben auf diese W eise viel 
erreicht und haben es durchgesetzt, daß ein und das
selbe Im portprodukt in verschiedene in der am erika
nischen Gesetzgebung mögliche Untersuchungen ein
bezogen wurde, wenn auch nur mit der Absicht, im
portfreudige Leute zu entmutigen. Es mag der Er
wähnung w ert sein, daß eine Berufsstatistik für 
W ashington 502 „non-profit organisations“ mit einer 
Beschäftigtenzahl von 16 500 aufzählt. Es sind dies 
natürlich nicht alles protektionistische Gruppen, doch 
beschäftigen sich die meisten dieser 502 O rganisati
onen mit der Beeinflussung von Adm inistration und 
Kongreß. Die „pressure groups" gehören somit zu 
einem festen Bestandteil der öffentlichen M einungs
bildung in den USA.
Nun soll hier kein allzu schwarzes Bild vom Einfluß 
der Protektionisten gemalt werden. Auch die andere 
Seite hat ihre Kräfte und Gruppen, wobei für W ash
ington vor allem das unter der Leitung von Charles 
Taft, dem Bruder des verstorbenen Senators Taft, 
stehende Committee for a National Trade Policy 
steht. Taft ist Rechtsanwalt aus Cincinnati und ver
fügt bei beiden politischen Parteien über ein großes 
Prestige. Seiner ausgezeichneten und mutigen Be
weisführung bei den vielen Anlässen, bei denen sein 
Ausschuß vor einem Kongreßausschuß oder der Zoll
kommission zu W ort kam, ist es zuzuschreiben, daß 
entscheidenden Personen auch die andere Seite des
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Bildes w irkungsvoll demonstriert wurde oder daß sie 
zumindest zum Nachdenken angeregt wurden, welche 
Verpflichtungen die USA hinsichtlich der Führung 
einer liberalen Handelspolitik haben.
Diese einleitenden Bemerkungen waren nötig, um die 
Problem atik außenhandelspolitischer Entscheidungen 
ins rechte Licht zu rücken. Während in Europa im- 
port- und zollpolitische Erwägungen auf Grund eines 
M einungsaustausches zwischen Industrie, Handel und 
Regierungsorganen mehr oder minder hinter ver
schlossenen Türen Zustandekommen, ist eine außen
handelspolitische Entscheidung in den USA das Er
gebnis von langen öffentlichen Diskussionen, die das 
ganze Land erfassen und an denen die verschieden
sten Personen und Gruppen teilnehmen, die genann
ten „pressure groups", die Gewerkschaften, Ver
braucherverbände, Frauenorganisationen, Handels
kammern, die Landwirtschaft usw. Dieser Aufmarsch 
der öffentlichen Meinung spielt sich aber nicht nur 
bei der Beratung eines ■ Gesetzesantrages ab, sondern 
auch bei den Festlegungen des Programms für ameri- 

. kanische H andelsvertrags- oder GATT-Delegationen, 
bevor sie ins Ausland reisen. Im W ege eines „peril- 
point"-Verfahrens müssen die amerikanischen Dele
gierten sich die Meinung interessierter Kreise dar
über anhören, wieweit sie bei Zollkonzessionen gehen 
sollen. Diese Meinungsäußerung erfolgt auch im Rah
men öffentlicher Einvernahmen einer großen Anzahl 
von Personen und Gruppen.
Diese A rt der Bildung einer handelspolitischen An
sicht ist in den USA seit langem üblich. H ier nimmt 
das ganze Land am Wirtschaftsgeschehen aktiven An
teil. Die Tageszeitungen bringen außenhandelspoliti
sche Entscheidungen oder Probleme an hervorragen
der Stelle und tragen so wesentlich zur Wachhaltung 
des öffentlichen Interesses bei.

LEGISLATIVE MASSNAHMEN
N adi Überwindung vieler Hürden ist es den liberalen 
Kräften gelungen, den einleitend erwähnten Reci- 
procal Trade Agreement Act im Kongreß durchzu
bringen. Der ursprüngliche Antrag wurde zwar stark 
verwässert, doch enthält das Gesetz wesentliche Er
leichterungen für den Amerikahandel: Eine solche 
Erleichterung ist einmal die Verlängerung des Ge
setzes um drei Jahre bis einschließlidi Juni 1958. Bis
her w urde die Verlängerung jedes Jah r durch den 
Kongreß nach langer Debatte über die Notwendigkeit 
dieses Gesetzes beschlossen. Dieser Unsiclierheitsfak- 
tor ist nunmehr beseitigt worden und hat somit eine 
Forderung des europäischen Exporthandels „nach 
Konsistenz der amerikanischen Außenhandelspolitik" 
teilw eise erfüllt. Die zweite wichtige Bestimmung ist 
die Möglichkeit, die Zölle gegenüber ihrer Höhe vom
1. Januar 1955 in den nächsten drei Jahren um je  5 Vo 
zu senken und alle Zölle über 50 V» auf diese Höhe 
zu reduzieren. Verschiedene Klauseln beauftragen die 
Administration, bei verteidigungswichtigen Industrien 
vorsichtig zu verfahren, etc. Die amerikanischen 
Dienststellen werden nunmehr mit den einzelnen 
H andelspartnern in Verhandlungen über diese Zoll
senkungsmöglichkeiten eintreten, wobei die USA auf 
reziproker Basis verhandeln werden. Das Gesetz gibt

damit den am USA-Export interessierten W irtschafts
kreisen Europas eine Möglichkeit, die nicht außer acht 
gelassen werden sollte.
Die zweite wichtige Entscheidung der USA waren die 
Zollsenkungen für Importe aus der Schweiz und Ja 
pan. Die Schweiz hat als Kompensation für die Er
höhung des amerikanischen Uhrenzolls Zugeständnisse 
für W arenexporte im W erte von 8,1 Mill. $, Japan 
für Importe von 81 Mill. $ erhalten. Die Zollermäßi
gungen für die Schweiz sind am 11. Juli in Kraft ge
treten, jene für Japan sollten nach Ratifizierung der 
Mitgliedschaft Japans im GATT durch mindestens 
zwei Drittel der M itgliedstaaten am 10. September 
in Kraft treten. Da sich die USA zum Prinzip der be
dingungslosen M eistbegünstigung bekennen, treten die 
Zollbegünstigungen für Importe aus allen Staaten in 
Kraft. Im Abkommen mit Japan sind für eine Reihe 
von Textilimporten Erleichterungen vorgesehen. Die 
amerikanische Textilindustrie hat keine Gelegenheit 
versäumt, um auf die Nachteile des japanischen Ab
kommens zu verweisen. Es ist ihr auch gelungen, im 
Senat eine Resolution durchzudrücken, nach welcher 
die US Tariff Commission beauftragt wurde, die Tex
tilimporte genau zu beobachten und bei einem ständigen 
Anwachsen durch zollerleichterte Einfuhren eine 
„Escape C!ause"-Untersuchung vorzunehmen.

AUSSCHUSSUNTERSUCHUNGEN

W ährend des Jahres sind eine Anzahl von admini
strativen Untersuchungen im Rahmen der Bestimmun
gen des Anti-Dumping-Gesetzes, der „Countervailing 
Duty" bzw. der „Escape Clause" geführt worden. Ein 
beträchtliches Ansteigen dieser Untersuchungstätig
keit w ar nicht zu verzeichnen. Auch in ihren Ent
scheidungen sind die amerikanischen Behörden ver- 
iiünftig verfahren.
Die Ergebnisse der Genfer Konferenz — oder besser 
gesagt: das allgemeine Gefühl einer Entspannung der 
internationalen Lage und einer möglichen Intensivie
rung des Handelsverkehrs der europäischen Staaten 
bzw. Japans mit bisher verpönten H andelspartnern — 
hat auch die Energie der Adm inistration etwas er
lahmen lassen, sich stark für die Durchsetzung ein
zelner liberaler Programmpunkte zu engagieren. So 
ist es nicht zur Ratifizierung der amerikanischen Teil
nahme an der geplanten GATT-Organisation (Organi
sation for Trade Co-operation) gekommen, die die 
bisher lose Form der Verbindung der GATT-Staaten 
festigen sollte. Audi wurde die Beratung über das 
Zollvereinfachungsgesetz 1955 auf das nächste Jahr 
verschoben. Dieses Gesetz stand in diesem Jahr schon 
einmal auf der Liste der „Muß-Gesetze", die nach 
Meinung der Adm inistration zur Abstimmung hätten 
gebracht werden müssen. Das Repräsentantenhaus hat 
das Gesetz angenommen, der Senat hat es wegen sei
ner offensichtlich zollsenkenden W irkung nicht zur 
Debatte gestellt, so daß Beratungen darüber erst An
fang 1956 w ieder aufgenommen werden können.
Nicht umsonst hat das Committee for a National Trade 
Policy den Beschluß gefaßt, weiterzufungieren. Es ist 
anzunehmen, daß die Protektionisten alle V orberei
tungen zu einer V erstärkung der isolationistischen
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Handelspolitik treffen werden. Jeder Schritt des 
Ostens wird mit Interesse verfolgt. Jede Lieferung 
von Agrarprodukten aus den O ststaaten wird die 
Absatzmöglichkeiten für amerikanische Überschußgüter 
schmälern, und damit würde eine einflußreiche und 
kräftige landwirtschaftliche Gruppe die Reihen der 
liberalen Kräfte verlassen. Eine V erstärkung des 
Handelsverkehrs der W elt mit den ■ Ostgebieten 
würde nach Meinung der isolationistischen Kreise 
die USA nicht mehr zum „Dumping-Platz" der 
W elt machen und die Handelsbeziehungen nor
malisieren. Eine Normalisierung bedeutet die Her
stellung eines Gleichgewichts in der Handelsbilanz. 
Gegenwärtig stehen in den USA einer jährlichen Aus
fuhr von 13 Mrd. $ immer noch Importe von 9—10

Mrd. $ gegenüber. Ein handelsbilanzmäßiger Aus
gleich mit den USA würde auch keine Zollzugeständ
nisse mehr nötig machen.
Außer den Zollverhandlungen im Rahmen des Reci- 
procal Trade Agreement Act wird das Jahr 1955 
keine handelspolitischen Überraschungen bringen. 
Das Jahr 1956 wird aber bereits zeigen, ob und in 
welchem Maße die Meinung verschiedener Kreise in 
den USA gerechtfertigt erscheint, daß man im Hin
blick auf Zugeständnisse und Erleichterungen in eine 
Periode des Stillhaltens eintrete, da Europa und Ja 
pan einen gewissen Ausgleich im Osthandel gefun
den hätten, und daß diese Entwicklung Europa ge
genüber amerikanischen handelspolitischen M aßnah
men gleichgültiger machen werde.

Das Wirtschaftsbild Ostafrikas, Rhodesiens und Nyassalands
Erich Bendheim, Johannesburg 

II. Kronkolonie und P ro tek to ra t Kenia

G eneralm ajor Sir Phillip Mitchell, der ehemalige 
britische Gouverneur der Kolonie Kenia, faßte be

reits im November 1951 die zukünftigen Erfordernisse 
des Landes in einem offiziellen Beridit zusammen, in 
dessen Rahmen er die Ernennung einer Königlichen 
Kommission zur Untersuchung von Landbesitz- und 
Bevölkerungsfragen forderte. „Die einzige Möglich
keit, das Problem einer ständig wachsenden und meist 
aus unwissenden Kleinbauern bestehenden Eingebo
renenbevölkerung zu lösen", sagte er, „liegt in der 
angemessenen Entwicklung aller natürlichen Hilfs
quellen Ostafrikas durch Anwendung gänzlich neuer 
M ethoden. Diese Entwicklungsform wird vor allem den 
Bereich der Agrarwirtschaft, die Erschließung der 
W asserkräfte und der Mineralschätze umfassen müssen 
und gleichzeitig den Aufbau der w eiterverarbeitenden 
Industrien, des Transportwesens und de facto aller 
solcher Unternehmen einschließen, für die eine gewinn
bringende Beschäftigung gew ährleistet werden kann". 
Durch die enge Verknüpfung des geplanten zukünf
tigen W irtschaftssystems Kenias führte Sir Phillip 
Mitchell die Theorien des englischen Philosophen 
Arnold Toynbee ad absurdum, der die Erschließung 
der unterentwickelten Gebiete fast ausschließlich durch 
eine intensive Industrialisierung durchzuführen ge
dachte. Obwohl Kenias wirtschaftliche Fortschritte seit 
dem Beginn des zweiten W eltkrieges zum Teil auf 
die Expansion der Eigenindustrien und die Ausbeu
tung beschränkter M ineralvorkommen zurückgeführt 
werden konnten, liegt die Schlüsselstellung der W irt
schaftskraft dieser Kolonie dennoch in dem system a
tischen Ausbau der Landwirtschaft sowie in der erhöh
ten Produktionsleistung der eingeborenen Kleinbauern. 
W enn es gelingen sollte, die Verkümmerung des Lan
des aufzuhalten, so würde das Erzeugungspotential 
der Agrarwirtschaft Kenias bedeutsam genug sein, um 
bei einer Koordination aller Kräfte günstige Ergeb
nisse zu zeitigen.

Eine sachliche Untersuchung des W irtschaftsbildes 
Kenias kann, so sehr sie sich von politischen Erwägungen 
fern zu halten wünscht, an dem Phänomen der Mau- 
Mau-Bewegung nicht ohne weiteres vorübergehen, zu
mal dieser Terror die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes in erheblichem Umfange gehemmt hat. Rein 
zahlenmäßig wird sich niemals feststellen lassen, 
welche Verluste eingetreten sind. So undurchsichtig 
die Fragen des Entstehens und der Auswirkungen der 
Mau-Mau-Bewegung vielfach noch sein mögen, besteht 
heute kaum ein Zweifel darüber, daß die primären 
Ursachen in dem Problem des Landbesitzes zu suchen 
sind. Die Eröffnung der Eisenbahnlinie, die seit 1901 
von Mombassa in das Landesinnere führt, stellte ein 
revolutionäres Moment in der Geschichte Britisch- 
Ostafrikas, vor allem aber Kenias, dar. Die Uganda- 
Eisenbahnlinie, wie sie genannt wurde, gab den stärk
sten Impuls für den wachsenden Zustrom der b riti
schen Einwanderer, die sich im ersten Jahrzehnt des 
zwanzigsten Jahrhunderts längs der Strecke anzusie
deln begannen. Es lag im Aufgabenbereich der Re
gierung, die Landgebiete der Europäer und der Ein
geborenen getrennt abzustecken. Diese Arbeit wurde 
durch die Tatsache erschwert, daß die Eingeborenen
bevölkerung kurz zuvor durch Dürre, Hungersnot und 
Pocken dezimiert worden w ar und sich in die Busch
felder des Landes zurückgezogen hatte. Auf diese 
W eise konnte es geschehen, daß den europäischen 
Siedlern ein Teil des angestammten Eingeborenen
besitzes zugeteilt wurde. Obwohl die in den Jahren 
1933—34 von der „Carta Land Commission" über
prüften Ansprüche der Kikujus ergaben, daß bei einem 
gesamten Landbesitz von rund 5200 qkm maximal 
270 qkm verlorengegangen waren, wurde bei der Ki- 
kuju-Bevölkerung durch eine Verzerrung der tatsäch
lichen Untersuchungsergebnisse die Saat für die Mau- 
Mau-Bewegung gesät, die dann im Jahre 1952 zum 
Ausbruch kam.
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